
Ordnung
zur Umsetzung der Vorschriften

des Bundesdatenschutz-Gesetzes (BDSG) und der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)
im und durch den Verein „SV 04 Rohrberg e. V.“

-- Datenschutzordnung --

Grundlagen

Der Verein ist sich der Verantwortung und der für ihn daraus resultierenden Verpflichtungen zum 
Schutz der persönlichen Daten seiner Mitglieder bewußt.
Er unternimmt alle erforderlichen Maßnahmen, um den Forderungen des BDSG und der DSGVO 
gerecht zu werden.

Umfang

Der Datenschutz bezieht sich auf das Erheben, Nutzen, Speichern, Verändern, Übermitteln,
Sperren und Löschen von Daten.
Der Verein erhebt nur solche Daten seiner Mitglieder, die zur unmittelbaren Umsetzung der Ziele 
gemäß der Satzung erforderlich sind.
Die Erlaubnis zur Datenerhebung ergibt sich durch die Mitgliedschaft und die damit verbundene 
Anerkennung der Satzung.

Zuständigkeit

Zuständig für den Schutz personenbezogener Daten im Verein ist der Vorstand.
Personen, die mit der Datenverarbeitung beauftragt sind, werden auf das Datengeheimnis 
verpflichtet und über ihre jeweiligen Rechte und Pflichten belehrt.

Übermittlung von Daten

Personenbezogene Daten werden nur in streng reglementierten Fällen weitergegeben, z. B. 
im Rahmen der Online-Bestandsdatenerhebung und der Zusammenarbeit mit dem KSB bzw. LSB.
In notwendigen Einzelfällen ist das Einverständnis der betreffenden Person erforderlich.

Rechte der Mitglieder

• Recht auf Auskunft über den Umfang der von ihnen erfassten Daten.
• Recht auf Berichtigung bzw. Aktualisierung der erfassten Daten.
• Recht auf Löschung der Daten, wenn die Voraussetzungen, die zur Erhebung der Daten 

geführt haben, nicht mehr vorliegen.
• Recht auf Benachrichtigung, wenn es zu Verstößen gegen datenschutz-rechtliche 

Verpflichtungen gekommen ist.
• Recht auf Schadenersatz, wenn durch Verstöße gegen den Datenschutz Schäden, auch 

immaterieller Art, entstanden sind.

Auftragsverarbeitung

Der Verein beschäftigt keine externen Dienstleister mit der Auftragsverarbeitung.

Verarbeitungstätigkeiten

Der Verein führt ein „Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten“, dass auf Verlangen eingesehen 
werden kann.


